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A. Amtliche Texte

Verordnungen

283	Verordnung zur Änderung der Verordnung  
	 zur Bekämpfung der Corona-Pandemie

Vom 24. August 2021

Aufgrund des §  32 Satz  1 und 2 in Verbindung mit 
§ 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 und § 28a und § 73 Ab-
satz  1a Nummer  24 des Infektionsschutzgesetzes 
(IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S.  1045), zuletzt 
geändert durch Artikel 4a des Gesetzes vom 21. De-
zember 2020 (BGBl. I S.  3136), des Saarländischen 
COVID-19-Maßnahmengesetzes vom 22. Januar 2021 
(Amtsbl. I S. 220) und § 5 Absatz 3 des Landesorgani-
sationsgesetzes (LOG) vom 2. Juli 1969 in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 27. März 1997 (Amtsbl. 
S. 410), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 13. Juni 2018 (Amtsbl. I S.  358), verordnet die 
Landesregierung:

Artikel 1  
Verordnung zur Änderung der Verordnung  

zur Bekämpfung der Corona-Pandemie
Die Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pande-
mie vom 18. August 2021 (Amtsbl. I S. 2044) wird wie 
folgt geändert:
1.	 Nach § 11 wird folgender § 11a eingefügt:

„§ 11a  
Sonderregelungen für die Bundestagswahl

	 (1) Für die Wahlhandlung bei der Urnen- und 
Briefwahl, die Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses und die Wahlbeobachtung gelten 
im gesamten Gebäude, in dem sich das Wahllokal 
befindet, und in dessen unmittelbarem Zugangs­
bereich der Grundsatz der Abstandswahrung nach 
§  1 Absatz  1 Satz  3 und die Pflicht zum Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung nach § 2 Absatz 2.

	 (2) Hinsichtlich Personen, die sich auf der Grund-
lage des Öffentlichkeitsgrundsatzes (insbesondere 
zur Wahlbeobachtung) in einer Örtlichkeit nach 
Absatz  1 aufhalten, hat der Wahlvorstand die 
Pflicht zur Gewährleistung der Kontaktnachverfol-
gung nach § 3.“

2.	 In § 12 Absatz 1 werden die Wörter „sowie der §§ 4 
bis 11“ durch ein Komma und die Wörter „der §§ 4 
bis 11 sowie des § 11a mit Ausnahme des Grund-
satzes der Abstandswahrung“ ersetzt.

Artikel 2  
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Saarbrücken, den 24. August 2021

Die Regierung des Saarlandes:

Der Ministerpräsident
Hans

Die Ministerin für Wirtschaft, Arbeit,  
Energie und Verkehr

Rehlinger

Der Minister für Finanzen und Europa
Der Minister der Justiz

Strobel

Der Minister für Inneres, Bauen und Sport
Bouillon

Die Ministerin für Soziales, Gesundheit,  
Frauen und Familie

Bachmann

Die Ministerin für Bildung und Kultur
Streichert-Clivot

Der Minister für Umwelt und Verbraucherschutz
In Vertretung 

Rehlinger

Begründung

A. Allgemeines
Bei der Regelung des §  11a handelt es sich um eine 
Sonderregelung für die Bundestagswahl am 26. Sep-
tember 2021. Der Inhalt wurde in einer Besprechung 
des Bundeswahlleiters mit den Landeswahlleitungen 
der Länder und Vertretern des Bundesministeriums des 
Innern, für Bau und Heimat abgestimmt.

B. Im Einzelnen

Zu Artikel 1

Zu § 11a

Zu Absatz 1
Die Regelung beschreibt den Anwendungsbereich 
des neu eingefügten §  11a sowie dass in diesem Zu-
sammenhang die in der Verordnung bereits geregelten 
Maßnahmen zum Gesundheitsschutz, wie der Grund-
satz der Abstandswahrung nach § 1 Absatz 1 Satz 3 und 
die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, 
wie sie in § 2 Absatz 2 vorgegeben ist, anwendbar sind.
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Zu Absatz 2

Personen, die sich aufgrund des Öffentlichkeitsgrund-
satzes im Gebäude aufhalten wollen, also zum Beispiel 
die Wahlhandlung oder die Auszählung der Stimmen 
beobachten wollen, müssen ihre Daten zur Kontakt-
nachverfolgung angeben. Dies ist erforderlich, da sich 
diese Personen regelmäßig länger im Gebäude aufhal-
ten als Wählerinnen und Wähler, die nur ihre Stimme 
abgeben wollen.

Zu § 12
Die Änderung bezieht die Neuregelung des §  11a in 
den Anwendungsbereich der Ordnungswidrigkeitenre-
gelung des § 12 ein, im Gleichklang zur Ausgestaltung 
der Verordnung, im Übrigen jedoch mit Ausnahme des 
Grundsatzes der Abstandswahrung.

Zu Artikel 2
Regelt das Inkrafttreten der Änderungsverordnung.
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